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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 02.04.2026

Entscheidungsdatum

02.04.2026

Norm

AsylG 2005 §3 Abs1

AsylG 2005 §3 Abs2

AsylG 2005 §3 Abs4

AsylG 2005 §3 Abs5

B-VG Art133 Abs4

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. AsylG 2005 § 3 heute

2. AsylG 2005 § 3 gültig ab 01.06.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 24/2016

3. AsylG 2005 § 3 gültig von 20.07.2015 bis 31.05.2016 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 70/2015

4. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2014 bis 19.07.2015 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 87/2012

5. AsylG 2005 § 3 gültig von 01.01.2006 bis 31.12.2013

1. B-VG Art. 133 heute

2. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2019 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 138/2017

3. B-VG Art. 133 gültig ab 01.01.2019 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018
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4. B-VG Art. 133 gültig von 25.05.2018 bis 31.12.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 22/2018

5. B-VG Art. 133 gültig von 01.08.2014 bis 24.05.2018 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 164/2013

6. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2014 bis 31.07.2014 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 51/2012

7. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.2004 bis 31.12.2013 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 100/2003

8. B-VG Art. 133 gültig von 01.01.1975 bis 31.12.2003 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 444/1974

9. B-VG Art. 133 gültig von 25.12.1946 bis 31.12.1974 zuletzt geändert durch BGBl. Nr. 211/1946

10. B-VG Art. 133 gültig von 19.12.1945 bis 24.12.1946 zuletzt geändert durch StGBl. Nr. 4/1945

11. B-VG Art. 133 gültig von 03.01.1930 bis 30.06.1934

Spruch

,

W299 2309939-1/20E

IM NAMEN DER REPUBLIK

Das Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Dr. Elisabeth NEUHOLD über die Beschwerde von

XXXX alias XXXX , geb. XXXX , StA. Iran, vertreten durch BBU Bundesagentur für Betreuungs- und

Unterstützungsleistungen GmbH, 1020 Wien, Leopold-Moses-Gasse 4, gegen den Bescheid des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 13.02.2025, Zl. XXXX , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung, zu Recht:Das

Bundesverwaltungsgericht erkennt durch die Richterin Mag. Dr. Elisabeth NEUHOLD über die Beschwerde von römisch

4 0 alias römisch 40 , geb. römisch 40 , StA. Iran, vertreten durch BBU Bundesagentur für Betreuungs- und

Unterstützungsleistungen GmbH, 1020 Wien, Leopold-Moses-Gasse 4, gegen den Bescheid des Bundesamtes für

Fremdenwesen und Asyl vom 13.02.2025, Zl. römisch 40 , nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung, zu Recht:

A)       

Der Beschwerde wird stattgegeben und XXXX gemäß § 3 Abs. 1 AsylG 2005 der Status des Asylberechtigten zuerkannt.

Gemäß § 3 Abs. 5 AsylG 2005 wird festgestellt, dass XXXX damit kraft Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.Der

Beschwerde wird stattgegeben und römisch 40 gemäß Paragraph 3, Absatz eins, AsylG 2005 der Status des

Asylberechtigten zuerkannt. Gemäß Paragraph 3, Absatz 5, AsylG 2005 wird festgestellt, dass römisch 40 damit kraft

Gesetzes die Flüchtlingseigenschaft zukommt.

B)       

Die Revision ist gemäß Art. 133 Abs. 4 B-VG nicht zulässig.Die Revision ist gemäß Artikel 133, Absatz 4, B-VG nicht

zulässig.

Text

Entscheidungsgründe:

I. Verfahrensgang:römisch eins. Verfahrensgang:

1. Der Beschwerdeführer reiste unter Umgehung der Grenzkontrollen nach Österreich ein und stellte hier am

09.01.2023 den gegenständlichen Antrag auf internationalen Schutz.

Am selben Tag (09.01.2023) fand unter Beiziehung eines Dolmetschers die Erstbefragung des Beschwerdeführers vor

Organen des öJentlichen Sicherheitsdienstes statt. Dabei gab der Beschwerdeführer zu seinen Fluchtgründen an:

„Mein Leben war in Iran in Gefahr. Einige Polizisten in Zivil haben mich und ein paar Freunde von mir, einfach auf der

Straße ohne grund angegriJen. Einer von den Polizisten hat mich mit einem Schlagstock geschlagen und mich am Kopf

getroJen. AngegriJen wurden wir, da wir ein bisschen diskutierten untereinander. Sie haben gedacht, wir haben etwas

Falsches gemacht und haben uns dann einfach angegriJen. Wir haben 5 Tage im Gewahrsam der Polizei gewesen.“ Im

Falle einer Rückkehr in den Iran befürchte er den Tod.

2. Am 14.01.2025 erfolgte in Anwesenheit eines Dolmetschers für die Sprache Farsi die niederschriftliche Einvernahme

des Beschwerdeführers vor dem Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (in der Folge: BFA). Dabei führte der

Beschwerdeführer zu seinen Fluchtgründen im Wesentlichen aus, dass er von zivilen Kräften mitgenommen und

insgesamt eine Woche in Untersuchungshaft gewesen sei. Er sei befragt und gefoltert worden. Außerdem sei er
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gezwungen worden ein Schreiben, ohne dies lesen zu dürfen, zu unterschreiben. Aufgrund der Zahlung einer Kaution

durch den Vater sei er wieder freigelassen worden und habe noch am selben Tag illegal den Iran verlassen. In

Österreich sei er erstmals in Kontakt mit dem Christentum gekommen. Er gehe jeden Sonntag in die Kirche und sei

eine Taufe geplant.

Im Zuge des behördlichen Verfahrens wurde vom Beschwerdeführer jeweils im Original ein Personalausweis,

Ausbildungs- und Arbeitsunterlagen, eine Bestätigung einer Freikirche sowie diverse Integrationsbestätigungen

vorgelegt. Laut Schreiben einer Landespolizeidirektion ist von der Echheit des vorgelegten Personalausweises

auszugehen (vgl. AS 159). Im Zuge des behördlichen Verfahrens wurde vom Beschwerdeführer jeweils im Original ein

Personalausweis, Ausbildungs- und Arbeitsunterlagen, eine Bestätigung einer Freikirche sowie diverse

Integrationsbestätigungen vorgelegt. Laut Schreiben einer Landespolizeidirektion ist von der Echheit des vorgelegten

Personalausweises auszugehen vergleiche AS 159).

3. Mit gegenständlichem Bescheid vom 13.02.2025 wies das BFA den Antrag des Beschwerdeführers auf

internationalen Schutz sowohl hinsichtlich der Zuerkennung des Status des Asylberechtigten (Spruchpunkt I.), als auch

hinsichtlich des Status des subsidiär Schutzberechtigten (Spruchpunkt II.) ab und erteilte ihm keine befristete

Aufenthaltsberechtigung gemäß § 57 AsylG (Spruchpunkt III.). Zudem wurde gegen den Beschwerdeführer eine

Rückkehrentscheidung erlassen (Spruchpunkt IV.), festgestellt, dass seine Abschiebung gemäß § 46 FPG in den Iran

zulässig ist (Spruchpunkt V.) und die Frist für die freiwillige Ausreise mit 14 Tagen ab Rechtskraft der

Rückkehrentscheidung bemessen (Spruchpunkt VI.).3. Mit gegenständlichem Bescheid vom 13.02.2025 wies das BFA

den Antrag des Beschwerdeführers auf internationalen Schutz sowohl hinsichtlich der Zuerkennung des Status des

Asylberechtigten (Spruchpunkt römisch eins.), als auch hinsichtlich des Status des subsidiär Schutzberechtigten

(Spruchpunkt römisch zwei.) ab und erteilte ihm keine befristete Aufenthaltsberechtigung gemäß Paragraph 57, AsylG

(Spruchpunkt römisch drei.). Zudem wurde gegen den Beschwerdeführer eine Rückkehrentscheidung erlassen

(Spruchpunkt römisch vier.), festgestellt, dass seine Abschiebung gemäß Paragraph 46, FPG in den Iran zulässig ist

(Spruchpunkt römisch fünf.) und die Frist für die freiwillige Ausreise mit 14 Tagen ab Rechtskraft der

Rückkehrentscheidung bemessen (Spruchpunkt römisch sechs.).

4. Gegen den Bescheid erhob der Beschwerdeführer fristgerecht Beschwerde und brachte vor, dass er in Iran

willkürlich festgenommen und verhaftet worden sei; ihm werde eine oppositionelle Gesinnung unterstellt. Seine Eltern

hätten mit eigenen Augen gesehen, dass viele junge Menschen grundlos geschlagen und getötet worden seien,

besonders während der Proteste rund um Mahsa Amini. Deshalb hätten sie kein Risiko eingehen wollen und haben

versucht, ihn nach seiner Freilassung aus der Haft so schnell wie möglich aus dem Land zu bringen. Zudem sei der

Beschwerdeführer gerade dabei zum Christentum zu konvertieren. Bei einer Rückkehr fürchte er aufgrund dessen um

sein Leben. Ihm würden Verhaftung, schwere Strafen und möglicherweise die Todesstrafe drohen aufgrund des Abfalls

vom Islam und der Zuwendung zum Christentum. Zudem habe er bis dato seinen Wehrdienst nicht abgeleistet und

habe Iran illegal verlassen.

5. Die Beschwerdevorlage an das Bundesverwaltungsgericht erfolgte am 28.03.2025.

6. Mit Schreiben vom 01.09.2025, eingelangt beim BVwG am 12.09.2025, wurde vom Beschwerdeführer ein Zeuge,

bezüglich der Konversion zum Christentum, namhaft gemacht.

7. Mit Schreiben vom 20.10.2025 wurde vom Beschwerdeführer eine Stellungnahme zu den Länderberichten

übermittelt sowie ergänzend das Taufzeugnis in Vorlage gebracht. Der Beschwerde würde seinen christlichen Glauben

und die christlichen Werte auch bei einer Rückkehr in den Iran weiter aktiv leben. Es könne ihm nicht zugemutet

werden, seinen neuen Glauben geheim zu halten, um staatlichen Verfolgungsmaßnahmen zu entgehen. Zudem wurde

die zeugenschaftliche Einvernahme von Herrn XXXX , Pastor in der Freien Christengemeinde XXXX , beantragt.7. Mit

Schreiben vom 20.10.2025 wurde vom Beschwerdeführer eine Stellungnahme zu den Länderberichten übermittelt

sowie ergänzend das Taufzeugnis in Vorlage gebracht. Der Beschwerde würde seinen christlichen Glauben und die

christlichen Werte auch bei einer Rückkehr in den Iran weiter aktiv leben. Es könne ihm nicht zugemutet werden,

seinen neuen Glauben geheim zu halten, um staatlichen Verfolgungsmaßnahmen zu entgehen. Zudem wurde die

zeugenschaftliche Einvernahme von Herrn römisch 40 , Pastor in der Freien Christengemeinde römisch 40 , beantragt.

8. Zur Ermittlung des entscheidungserheblichen Sachverhaltes fand am 24.10.2025 in Anwesenheit einer

Dolmetscherin für die Sprache Farsi und der Rechtsvertretung des Beschwerdeführers, eine öJentliche mündliche
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Verhandlung statt. Das BFA blieb der Verhandlung entschuldigt fern. In der mündlichen Verhandlung wurde der

Beschwerdeführer ausführlich zu seinen persönlichen Lebensumständen in Iran und seinen Fluchtgründen sowie zu

seiner Situation im Falle einer Rückkehr in den Herkunftsstaat befragt. Zudem fand eine Zeugenbefragung von Herrn

XXXX statt bezüglich der vom Beschwerdeführer vorgebrachten Konversion zum Christentum. Eine Kopie der

Einvernahme des Zeugen wurde als Anlage ./C zum Akt genommen.8. Zur Ermittlung des entscheidungserheblichen

Sachverhaltes fand am 24.10.2025 in Anwesenheit einer Dolmetscherin für die Sprache Farsi und der Rechtsvertretung

des Beschwerdeführers, eine öJentliche mündliche Verhandlung statt. Das BFA blieb der Verhandlung entschuldigt

fern. In der mündlichen Verhandlung wurde der Beschwerdeführer ausführlich zu seinen persönlichen

Lebensumständen in Iran und seinen Fluchtgründen sowie zu seiner Situation im Falle einer Rückkehr in den

Herkunftsstaat befragt. Zudem fand eine Zeugenbefragung von Herrn römisch 40 statt bezüglich der vom

Beschwerdeführer vorgebrachten Konversion zum Christentum. Eine Kopie der Einvernahme des Zeugen wurde als

Anlage ./C zum Akt genommen.

Die vom Beschwerdeführer vorgelegten Unterlagen wurden dem Akt als Anlage ./A (Bestätigungsschreiben Freie

Christgemeinde - POngstgemeinde XXXX , Empfelungsschreiben) und ./B (Zeugnis des Arbeitgebers,

Unterstützungsschreiben) angefügt.Die vom Beschwerdeführer vorgelegten Unterlagen wurden dem Akt als Anlage ./A

(Bestätigungsschreiben Freie Christgemeinde - POngstgemeinde römisch 40 , Empfelungsschreiben) und ./B (Zeugnis

des Arbeitgebers, Unterstützungsschreiben) angefügt.

Eine Verkündung erfolgte auf Grund des Erfordernisses ergänzender beweiswürdigender Erwägungen nicht.

9. Am 28.10.2025 wurde das BVwG darüber informiert, dass der Beschwerdeführer eines Vergehens beschuldigt wird.

Am 29.10.2025 folgte die Nachricht über die Einstellung des Ermittlungsverfahrens.

10. Mit Schreiben vom 21.01.2026 wurden aktuelle Länderinformationen und zwar das Länderinformationsblatt zu

Syrien aus dem COI-CMS Version 11 vom 15.01.2026 sowie die Kurzinformation der Staatendokumentation – Iran

Proteste vom 14.01.2026, 10 Uhr zur Kenntnis gebracht und die Möglichkeit zur Stellungnahme hierzu eingeräumt.

Hierzu langte in der Folge eine Stellungnahme des Beschwerdeführers ein.

11. Mit Schreiben vom 17.02.2026 wurde die aktuelle Länderinformation der Staatendokumentation Iran aus dem COI-

CMS, Version 12 vom 12.02.2026 den Parteien zur Kenntnis gebracht und die Möglichkeit zur Stellungnahme hierzu

eingeräumt. Hierzu langte eine Stellungnahme des Beschwerdeführers ein.

12. Mit Parteiengehör vom 18.03.2026 wurden weitere aktuelle Länderinformationen (Fact Sheet Iran (01.Februar 2026

bis 02. März 2026) sowie Kurzinformation der Staatendokumentation Iran – US amerikanische und israelitische

AngriJe auf Iran (Stand: 09.03.2026, 15:30) den Parteien zur Kenntnis gebracht und die Möglichkeit zur Stellungnahme

hierzu eingeräumt. Auch hierzu langte in der Folge eine Stellungnahme des Beschwerdeführers ein.

II. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:römisch zwei. Das Bundesverwaltungsgericht hat erwogen:

1. Feststellungen:

1.1. Zur Person des Beschwerdeführers:

1.1.1. Der Beschwerdeführer führt den im Spruch angeführten Namen und das dort genannte Geburtsdatum. Er ist

iranischer Staatsangehöriger und Angehöriger der Volksgruppe der Perser. Er ist in XXXX geboren. Etwa im 8.

Lebensjahr zog die Familie nach XXXX , wo er die Schule mit Matura abschloss und an einer Universität studierte. In

Iran war er nicht berufsstätig. Seine Muttersprache ist Farsi.1.1.1. Der Beschwerdeführer führt den im Spruch

angeführten Namen und das dort genannte Geburtsdatum. Er ist iranischer Staatsangehöriger und Angehöriger der

Volksgruppe der Perser. Er ist in römisch 40 geboren. Etwa im 8. Lebensjahr zog die Familie nach römisch 40 , wo er

die Schule mit Matura abschloss und an einer Universität studierte. In Iran war er nicht berufsstätig. Seine

Muttersprache ist Farsi.

1.1.2. Der Beschwerdeführer ist ledig. Seine Eltern, eine Schwester, ein Onkel mütterlicherseits, eine Cousine sowie

seine Großeltern väterlicherseits leben nach wie vor in Iran in XXXX . Ebenso leben noch die Großeltern

mütterlicherseits in XXXX . In Österreich halten sich eine Tante und ein Onkel väterlicherseits sowie jeweils zwei

Cousinen und Cousins auf.1.1.2. Der Beschwerdeführer ist ledig. Seine Eltern, eine Schwester, ein Onkel

mütterlicherseits, eine Cousine sowie seine Großeltern väterlicherseits leben nach wie vor in Iran in römisch 40 .

Ebenso leben noch die Großeltern mütterlicherseits in römisch 40 . In Österreich halten sich eine Tante und ein Onkel



väterlicherseits sowie jeweils zwei Cousinen und Cousins auf.

Der Beschwerdeführer hat Kontakt zu seiner in Iran lebenden Familie.

1.1.3. Der Beschwerdeführer kam über Italien unter Umgehung der Grenzkontrollen nach Österreich, wo er am

09.01.2023 einen Antrag auf internationalen Schutz stellte.

1.1.4. Der Beschwerdeführer ist gesund und strafgerichtlich unbescholten.

1.2. Zu den Fluchtgründen des Beschwerdeführers:

Der Beschwerdeführer besucht seit April 2024 in Österreich regelmäßig die Freie Christengemeinde – POngstgemeinde

XXXX (Freikirchen Österreich). Er wurde am 01.06.2025 getauft. Der Beschwerdeführer besucht wöchentlich den

Gottesdienst, pQegt einen engen Kontakt zu den anderen Mitgliedern der Kirchengemeinde und redet oJen mit

anderen Menschen über seinen Glauben. Der Beschwerdeführer besucht seit April 2024 in Österreich regelmäßig die

Freie Christengemeinde – POngstgemeinde römisch 40 (Freikirchen Österreich). Er wurde am 01.06.2025 getauft. Der

Beschwerdeführer besucht wöchentlich den Gottesdienst, pQegt einen engen Kontakt zu den anderen Mitgliedern der

Kirchengemeinde und redet offen mit anderen Menschen über seinen Glauben.

Der Beschwerdeführer hat sich aus innerer Überzeugung dem christlichen Glauben zugewandt und dieser ist

wesentlicher Bestandteil seiner Identität geworden. Im Fall einer Rückkehr in den Iran würde der Beschwerdeführer

weiterhin seinem christlichen Glauben nachkommen, diesen nach außen hin zur Schau tragen und diesen auch nicht

wieder ablegen.

Es besteht für den Beschwerdeführer im Fall seiner Rückkehr in den Iran die reale Gefahr, vom iranischen Regime

aufgrund seiner Konversion zum Christentum verfolgt bzw. getötet zu werden. Die Bedrohung bezieht sich auf das

gesamte Staatsgebiet.

1.3. Zur maßgeblichen Situation im Herkunftsstaat:

1.3.1. Aus der im Verfahren herangezogenen Länderinformation der Staatendokumentation zur Lage im

Herkunftsstaat Iran (Version 12 vom 12.02.2026) stellt sich die Lage im Wesentlichen wie folgt dar:

„[…]

Politische Lage

Letzte Änderung 2026-02-12 10:00

Institutioneller Aufbau

Iran ist seit 1979 eine Islamische Republik (FAZ 24.3.2023). Sie kombiniert republikanisch-demokratische Elemente mit

einem theokratischen System, wobei die theokratischen Aspekte die republikanischen Prinzipien größtenteils

überschatten und untergraben (BS 19.3.2024). Das Kernkonzept der Verfassung ist die "Rechtsgelehrtenherrschaft"

(velayat-e faqih). Nach schiitischem Glauben gibt es einen verborgenen Zwölften Imam, den als Erlöser am Jüngsten

Gericht von Gott gesandten Muhammad al-Mahdi (BPB 10.1.2020). Gemäß diesem Prinzip soll ein schiitischer Theologe

praktisch in Stellvertretung des seit dem Jahr 874 im Verborgenen weilenden Mahdi agieren und die Geschicke des

Gemeinwesens bis zu dessen Rückkehr lenken (BAMF 5.2022). Darauf aufbauend schuf Ayatollah Ruhollah Khomeini

1979 ein auf ihn zugeschnittenes Amt, das über allen gewählten Organen steht und somit die republikanischen

Verfassungselemente des Präsidenten und des Parlaments neutralisiert: das Amt des "Herrschenden Rechtsgelehrten"

(vali-ye faqih), dessen Inhaber auch "Revolutionsführer" (rahbar) (BPB 10.1.2020) oder Oberster Führer genannt wird

(ÖB Teheran 11.2021). Die Macht liegt trotz der in der Islamischen Republik Iran abgehaltenen Wahlen nicht bei den

gewählten Institutionen, sondern beim Obersten Führer und den ungewählten Institutionen unter seiner Kontrolle.

Diese Institutionen spielen eine wichtige Rolle bei der Unterdrückung von abweichenden Meinungen und bei anderen

Einschränkungen der bürgerlichen Freiheiten (FH 2025).

Der Revolutionsführer ist seit 1989 Ayatollah Seyed Ali Hosseini Khamenei (ÖB Teheran 11.2021). Er wird von einer

Klerikerversammlung (Expertenrat) auf Lebenszeit gewählt (AA 19.3.2025), ist höchste Autorität des Landes,

Oberbefehlshaber der Streitkräfte und ernennt den Leiter des Justizwesens sowie des staatlichen Rundfunks und die

Mitglieder des Schlichtungsrats (FH 2025). Dem Revolutionsführer steht ein auf 5.000 Personen geschätztes Büro (beyt-

e rahbari) mit einer militärischen und nachrichtendienstlichen Abteilung zur Verfügung, um über die aktuellen



Entwicklungen informiert zu bleiben. Zur ideologisch-politischen Überwachung stützt er sich auf die Struktur der

"Vertreter des Revolutionsführers" (nemayandegan) und der ideologisch-politischen Büros, denen noch die

Freitagsprediger in den wichtigsten Moscheen des Landes hinzuzurechnen sind (LVAk 7.2024). Dem Revolutionsführer

unterstehen die Islamischen Revolutionsgarden (Pasdaran oder IRGC [Korps der Islamischen Revolutionsgarden])

inklusive der mehrere Millionen Mitglieder umfassenden, paramilitärischen Basij-Milizen. In der Hand religiöser

Stiftungen und der "Garden" liegen mächtige Wirtschaftsunternehmen, die von der infolge der US-Sanktionen

wachsenden Schattenwirtschaft proOtieren (ÖB Teheran 11.2021). Revolutionsführer Khamenei ist oberste

Entscheidungsinstanz, kann zentrale Entscheidungen aber nicht gegen wichtige Machtzentren treJen. Die

Revolutionsgarden bleiben ein militärischer, politischer und wirtschaftlicher Machtfaktor (AA 15.7.2024).

Entscheidende Gremien sind der vom Volk direkt gewählte Expertenrat sowie der Wächterrat. Der Expertenrat ernennt

den Obersten Führer und kann diesen (theoretisch) auch absetzen (ÖB Teheran 11.2021). Er sollte die Arbeit des

Revolutionsführers kontrollieren. In der Praxis scheint er die Entscheidungen des Revolutionsführers jedoch nicht

herauszufordern (FH 2025). Der Expertenrat wird zwar direkt von der Bevölkerung gewählt, jedoch müssen die

Kandidaten zunächst vom Wächterrat bestätigt werden (BS 19.3.2024). Sechs der zwölf Mitglieder des Wächterrats sind

vom Obersten Führer ernannte Geistliche und sechs von der Judikative bestimmte (klerikale) Juristen, die vom

Parlament bestätigt werden müssen. Der Wächterrat hat mit einem Verfassungsgerichtshof vergleichbare

Kompetenzen (ÖB Teheran 11.2021), er überwacht die Übereinstimmung der vom Parlament verabschiedeten Gesetze

mit dem islamischen Recht (Scharia) (BS 19.3.2024), ist jedoch noch wesentlich mächtiger (ÖB Teheran 11.2021). Er

entscheidet, wer bei Parlaments- und Präsidentschaftswahlen antreten darf (BS 19.3.2024). Der Wächterrat ist somit

das zentrale Mittel zur Machtausübung des Revolutionsführers (GIZ 2020).

Der Präsident ist nach dem Revolutionsführer der zweithöchste Amtsträger im Staat. Er bildet ein Regierungskabinett,

das vom Parlament bestätigt werden muss (FH 2025). Er wird für eine Amtszeit von vier Jahren direkt gewählt und darf

für zwei hintereinanderfolgende Amtszeiten zur Wahl antreten (FH 2025). Der Präsident ist für das tagespolitische

Geschäft zuständig und hat einen bedeutsamen EinQuss auf die Innen- und Außenpolitik des Landes (BBC 1.7.2024).

Seine Macht ist allerdings vergleichsweise beschränkt, vor allem in Sicherheitsfragen (BBC 1.7.2024; vgl. BPB

10.1.2020). Die Befugnisse des gewählten Präsidenten werden durch den Revolutionsführer und andere nicht gewählte

Instanzen eingeschränkt (FH 2025), wie auch durch das Parlament (BBC 1.7.2024).Der Präsident ist nach dem

Revolutionsführer der zweithöchste Amtsträger im Staat. Er bildet ein Regierungskabinett, das vom Parlament bestätigt

werden muss (FH 2025). Er wird für eine Amtszeit von vier Jahren direkt gewählt und darf für zwei

hintereinanderfolgende Amtszeiten zur Wahl antreten (FH 2025). Der Präsident ist für das tagespolitische Geschäft

zuständig und hat einen bedeutsamen EinQuss auf die Innen- und Außenpolitik des Landes (BBC 1.7.2024). Seine

Macht ist allerdings vergleichsweise beschränkt, vor allem in Sicherheitsfragen (BBC 1.7.2024; vergleiche BPB

10.1.2020). Die Befugnisse des gewählten Präsidenten werden durch den Revolutionsführer und andere nicht gewählte

Instanzen eingeschränkt (FH 2025), wie auch durch das Parlament (BBC 1.7.2024).

Das iranische Parlament mit 290 Abgeordneten, genannt Majles, hat eine Kammer und wird alle vier Jahre direkt

gewählt. Das Majles ist die Legislative des Landes, genehmigt das Staatsbudget, ratiOziert internationale Abkommen

(DW 20.6.2025) und kann Ministern das Misstrauen aussprechen (ÖB Teheran 11.2021; vgl. AA 19.3.2025). Neben den

Parlamentsabgeordneten können auch Minister Gesetzesvorschläge einbringen (DW 16.6.2021; vgl. AA 19.3.2025). Die

Autorität des Parlaments wird durch den Wächterrat eingeschränkt, der alle Parlamentskandidaten vorselektiert (DW

20.6.2025) und [vom Parlament beschlossene] Gesetze ablehnen kann, die seiner Meinung nach nicht mit der

Verfassung oder den Grundsätzen des Islam vereinbar sind (DW 20.6.2025; vgl. FH 2025). Die Kandidaten für

Parlamentssitze erhalten ihre Unterstützung nicht von Parteien, sondern von klerikalen und wirtschaftlichen

Interessengruppen [Anm.: s. zu politischen Parteien auch das Kap. Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit,

Opposition] (DW 16.6.2021; vgl. FP 7.3.2024).Das iranische Parlament mit 290 Abgeordneten, genannt Majles, hat eine

Kammer und wird alle vier Jahre direkt gewählt. Das Majles ist die Legislative des Landes, genehmigt das Staatsbudget,

ratiOziert internationale Abkommen (DW 20.6.2025) und kann Ministern das Misstrauen aussprechen (ÖB Teheran

11.2021; vergleiche AA 19.3.2025). Neben den Parlamentsabgeordneten können auch Minister Gesetzesvorschläge

einbringen (DW 16.6.2021; vergleiche AA 19.3.2025). Die Autorität des Parlaments wird durch den Wächterrat

eingeschränkt, der alle Parlamentskandidaten vorselektiert (DW 20.6.2025) und [vom Parlament beschlossene] Gesetze

ablehnen kann, die seiner Meinung nach nicht mit der Verfassung oder den Grundsätzen des Islam vereinbar sind (DW



20.6.2025; vergleiche FH 2025). Die Kandidaten für Parlamentssitze erhalten ihre Unterstützung nicht von Parteien,

sondern von klerikalen und wirtschaftlichen Interessengruppen [Anm.: s. zu politischen Parteien auch das Kap.

Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, Opposition] (DW 16.6.2021; vergleiche FP 7.3.2024).

Im Bereich der nationalen Sicherheit und Außenpolitik ist der Hohe Nationale SicherheitsKwararat (Supreme National

Security Council (SNSC), Shura-ye Ali-ye Amniyat-e Melli) das oberste Gremium (BBC 5.8.2025, LVAk 7.2024). Dem SNSC

gehören der Präsident, bestimmte Minister und oberste Kommandanten der Streitkräfte sowie der

Parlamentssprecher und Leiter des Justizwesens an, zudem auch Repräsentanten des Obersten Führers (Clingendael

29.10.2025; vgl. INSS 26.8.2025). Der SNSC untersteht direkt dem Obersten Führer. Dies ist allerdings auch ein

Gremium, das im Fall von Khameneis Ableben (oder bei einem erneuten AngriJ Israels) gemeinsam mit dem im August

2025 geschaJenen, an den SNKwaraSC angeschlossenen Verteidigungsrat die Führung übernehmen kann. Beobachter

gehen davon aus, dass kürzlich erfolgte institutionelle und personelle Änderungen vorgenommen wurden, um die

Abhängigkeit des Regimes von Khamenei als Person zu verringern (Clingendael 29.10.2025).Im Bereich der nationalen

Sicherheit und Außenpolitik ist der Hohe Nationale SicherheitsKwararat (Supreme National Security Council (SNSC),

Shura-ye Ali-ye Amniyat-e Melli) das oberste Gremium (BBC 5.8.2025, LVAk 7.2024). Dem SNSC gehören der Präsident,

bestimmte Minister und oberste Kommandanten der Streitkräfte sowie der Parlamentssprecher und Leiter des

Justizwesens an, zudem auch Repräsentanten des Obersten Führers (Clingendael 29.10.2025; vergleiche INSS

26.8.2025). Der SNSC untersteht direkt dem Obersten Führer. Dies ist allerdings auch ein Gremium, das im Fall von

Khameneis Ableben (oder bei einem erneuten AngriJ Israels) gemeinsam mit dem im August 2025 geschaJenen, an

den SNKwaraSC angeschlossenen Verteidigungsrat die Führung übernehmen kann. Beobachter gehen davon aus, dass

kürzlich erfolgte institutionelle und personelle Änderungen vorgenommen wurden, um die Abhängigkeit des Regimes

von Khamenei als Person zu verringern (Clingendael 29.10.2025).

Jüngste Wahlen

Im Juli 2024 wurde Massoud Pezeshkian zum iranischen Präsidenten gewählt (Soufan 8.7.2024). Er erhielt - auch

mangels Alternativen - die Unterstützung des Reformlagers, nachdem die anderen fünf Kandidaten, die zur Wahl

zugelassen worden waren, dem konservativen bis Hardliner-Lager zugerechnet wurden. Es gelang ihm, bei der Wahl

eine Allianz aus Reformern und moderaten Konservativen zu bilden (FA 16.7.2024, ICG 26.6.2024), allerdings hatte er

nie tiefgreifende Verbindungen zu reformorientierten Parteien oder Gruppen. Er wird auch als "konservativer

Reformer" beschrieben (Orient XXI 11.7.2024). Ähnlich wie frühere reformnahe Regierungen hat auch Pezeshkian

soziale und kulturelle Restriktionen teilweise gelockert und sich gegen eine Verschärfung der Hijab- und

Bekleidungsvorschriften für Frauen gestellt (FES 3.2025). Dabei handelt es sich jedoch um eine "selektive

Liberalisierung". Der Staat setzt gleichzeitig weiterhin repressive Maßnahmen wie vermehrte Hinrichtungen oder

gezielte Verhaftungen von Lehrern, Gewerkschaftern und Minderheitenaktivisten ein, um Unruhen zu vermeiden

(Zenith 1.10.2025).Im Juli 2024 wurde Massoud Pezeshkian zum iranischen Präsidenten gewählt (Soufan 8.7.2024). Er

erhielt - auch mangels Alternativen - die Unterstützung des Reformlagers, nachdem die anderen fünf Kandidaten, die

zur Wahl zugelassen worden waren, dem konservativen bis Hardliner-Lager zugerechnet wurden. Es gelang ihm, bei

der Wahl eine Allianz aus Reformern und moderaten Konservativen zu bilden (FA 16.7.2024, ICG 26.6.2024), allerdings

hatte er nie tiefgreifende Verbindungen zu reformorientierten Parteien oder Gruppen. Er wird auch als "konservativer

Reformer" beschrieben (Orient römisch 21 11.7.2024). Ähnlich wie frühere reformnahe Regierungen hat auch

Pezeshkian soziale und kulturelle Restriktionen teilweise gelockert und sich gegen eine Verschärfung der Hijab- und

Bekleidungsvorschriften für Frauen gestellt (FES 3.2025). Dabei handelt es sich jedoch um eine "selektive

Liberalisierung". Der Staat setzt gleichzeitig weiterhin repressive Maßnahmen wie vermehrte Hinrichtungen oder

gezielte Verhaftungen von Lehrern, Gewerkschaftern und Minderheitenaktivisten ein, um Unruhen zu vermeiden

(Zenith 1.10.2025).

Die letzten Parlamentswahlen fanden am 1.3.2024 statt, wobei der Wettbewerb im Wesentlichen zwischen Hardlinern

und unauJälligen Konservativen stattfand, die alle ihre Loyalität zu den revolutionären Idealen bekundeten, während

einQussreiche Gemäßigte und Konservative der Wahl fernblieben und Reformisten die Wahl als nicht frei und unfair

bezeichneten (REU 4.3.2024; vgl. Kwara). Der für die Kandidatenselektion zuständige Wächterrat hatte im Vorfeld

massenhaft Kandidaten disqualiOziert (Standard 4.3.2024; vgl. IRINTL 23.1.2024) und die Namen der schlussendlich

antretenden Kandidaten wurden weniger als zwei Wochen vor der Wahl bekannt gegeben. Der Wahlkampf dauerte nur

zehn Tage, sodass die Wähler wenig Zeit hatten, um die Kandidaten kennenzulernen (NYT 28.2.2024). Aktivisten wie



auch Oppositionsgruppen haben im Vorfeld zu einem Boykott der Wahlen aufgerufen (REU 4.3.2024; vgl. NYT

28.2.2024), was auch zu Verhaftungen geführt hat (Standard 4.3.2024). Die Wahlbeteiligung lag landesweit bei 41 %,

was die niedrigste Wahlbeteiligung bei einer Parlamentswahl seit 1979 darstellt (REU 4.3.2024). Sie hat in den letzten

Jahren deutlich abgenommen (Clingendael 3.6.2024). Die Wahlbeteiligung wird sowohl von Anhängern als auch

Kritikern der Regierung als Gradmesser für die Legitimität des Regimes angesehen (NYT 28.2.2024).Die letzten

Parlamentswahlen fanden am 1.3.2024 statt, wobei der Wettbewerb im Wesentlichen zwischen Hardlinern und

unauJälligen Konservativen stattfand, die alle ihre Loyalität zu den revolutionären Idealen bekundeten, während

einQussreiche Gemäßigte und Konservative der Wahl fernblieben und Reformisten die Wahl als nicht frei und unfair

bezeichneten (REU 4.3.2024; vergleiche Kwara). Der für die Kandidatenselektion zuständige Wächterrat hatte im

Vorfeld massenhaft Kandidaten disqualiOziert (Standard 4.3.2024; vergleiche IRINTL 23.1.2024) und die Namen der

schlussendlich antretenden Kandidaten wurden weniger als zwei Wochen vor der Wahl bekannt gegeben. Der

Wahlkampf dauerte nur zehn Tage, sodass die Wähler wenig Zeit hatten, um die Kandidaten kennenzulernen (NYT

28.2.2024). Aktivisten wie auch Oppositionsgruppen haben im Vorfeld zu einem Boykott der Wahlen aufgerufen (REU

4.3.2024; vergleiche NYT 28.2.2024), was auch zu Verhaftungen geführt hat (Standard 4.3.2024). Die Wahlbeteiligung

lag landesweit bei 41 %, was die niedrigste Wahlbeteiligung bei einer Parlamentswahl seit 1979 darstellt (REU

4.3.2024). Sie hat in den letzten Jahren deutlich abgenommen (Clingendael 3.6.2024). Die Wahlbeteiligung wird sowohl

von Anhängern als auch Kritikern der Regierung als Gradmesser für die Legitimität des Regimes angesehen (NYT

28.2.2024).

Am 1.3.2024 wurde auch der Expertenrat neu gewählt (Standard 4.3.2024; vgl. REU 4.3.2024). Die Wahlen wurden vom

Regime dafür genützt, den Expertenrat zu verjüngen (Standard 4.3.2024). Die 88 Mitglieder des auf acht Jahre

gewählten Gremiums bestimmen den religiösen Führer, eine Aufgabe, von der angenommen wird, dass sie der

Expertenrat in Anbetracht des gesundheitlichen Zustands des über 80-jährigen Khamenei in dieser Amtszeit auch

wahrnehmen wird müssen. Durch die Auswahl der zur Wahl stehenden Kandidaten wurde sichergestellt, welche

politische Richtung gewinnt. Es wurden nur Kandidaten im Sinne Khameneis und seines islamistischen geistlichen

Erbes zugelassen, von denen erwartet wird, dass sie im Fall seines Ablebens "keine Schwierigkeiten machen" und nicht

auf reformerische Ideen kommen (Standard 4.3.2024; vgl. Tagesschau 11.2.2024).Am 1.3.2024 wurde auch der

Expertenrat neu gewählt (Standard 4.3.2024; vergleiche REU 4.3.2024). Die Wahlen wurden vom Regime dafür genützt,

den Expertenrat zu verjüngen (Standard 4.3.2024). Die 88 Mitglieder des auf acht Jahre gewählten Gremiums

bestimmen den religiösen Führer, eine Aufgabe, von der angenommen wird, dass sie der Expertenrat in Anbetracht

des gesundheitlichen Zustands des über 80-jährigen Khamenei in dieser Amtszeit auch wahrnehmen wird müssen.

Durch die Auswahl der zur Wahl stehenden Kandidaten wurde sichergestellt, welche politische Richtung gewinnt. Es

wurden nur Kandidaten im Sinne Khameneis und seines islamistischen geistlichen Erbes zugelassen, von denen

erwartet wird, dass sie im Fall seines Ablebens "keine Schwierigkeiten machen" und nicht auf reformerische Ideen

kommen (Standard 4.3.2024; vergleiche Tagesschau 11.2.2024).

Demokratische Teilhabe und Proteste

Präsident, Parlament und Expertenrat werden in geheimen und direkten Wahlen vom Volk gewählt. Den OECD-

Standards entspricht das Wahlsystem jedoch schon aus dem Grund nicht, dass sämtliche Kandidaten im Vorfeld durch

den vom Revolutionsführer und Justizchef ernannten Wächterrat zugelassen werden müssen (AA 15.7.2024; vgl. FH

2025). Nach demokratischen Maßstäben gibt es in Iran weder freie noch faire Wahlen, aber lange Zeit durften

verschiedene systemtreue Gruppen antreten. Infolgedessen haben verschiedene politische Lager die Regierung

gebildet, darunter Hardliner ebenso wie sogenannte Reformer und Gemäßigte. Dies änderte sich ab 2019 und wurde

bei den Parlamentswahlen 2020, vor allem aber bei den Präsidentschaftswahlen 2021 sichtbar (Clingendael 3.6.2024;

vgl. NYT 28.2.2024). Ab diesem Zeitpunkt war eine schärfere Durchsetzung von "islamischen Werten" zu beobachten,

was unter anderem damit in Verbindung gebracht wird, dass das Regime beim Ableben von Khamenei mit einem

Übergangsszenario konfrontiert werden wird, bei dem die Entscheidungsträger nichts dem Zufall überlassen wollen

(Standard 4.3.2024). In dieser Hinsicht beOndet sich die Islamische Republik Iran laut einer Expertin in einer "kritischen

Übergangsphase" (SWP 19.4.2023). Dass die Präsidentschaftswahlen im Juli 2024 wettbewerbsorientierter ausfielen, als

von manchen zu Beginn vorhergesagt (ISPI 27.6.2024) und mit Pezeshkian ein vom Reformlager unterstützter Kandidat

die Wahl gewonnen hat, nachdem ihm eine Kandidatur bei den zuvor stattOndenden Parlamentswahlen zuerst

verweigert und dann erst nach einer persönlichen Intervention Khameneis erlaubt worden war (FA 16.7.2024), wurde



von Beobachtern als Versuch gedeutet, die erwartete niedrige Wahlbeteiligung zu heben (TWI 18.7.2024; vgl. EPC

15.7.2024).Präsident, Parlament und Expertenrat werden in geheimen und direkten Wahlen vom Volk gewählt. Den

OECD-Standards entspricht das Wahlsystem jedoch schon aus dem Grund nicht, dass sämtliche Kandidaten im Vorfeld

durch den vom Revolutionsführer und Justizchef ernannten Wächterrat zugelassen werden müssen (AA 15.7.2024;

vergleiche FH 2025). Nach demokratischen Maßstäben gibt es in Iran weder freie noch faire Wahlen, aber lange Zeit

durften verschiedene systemtreue Gruppen antreten. Infolgedessen haben verschiedene politische Lager die

Regierung gebildet, darunter Hardliner ebenso wie sogenannte Reformer und Gemäßigte. Dies änderte sich ab 2019

und wurde bei den Parlamentswahlen 2020, vor allem aber bei den Präsidentschaftswahlen 2021 sichtbar (Clingendael

3.6.2024; vergleiche NYT 28.2.2024). Ab diesem Zeitpunkt war eine schärfere Durchsetzung von "islamischen Werten"

zu beobachten, was unter anderem damit in Verbindung gebracht wird, dass das Regime beim Ableben von Khamenei

mit einem Übergangsszenario konfrontiert werden wird, bei dem die Entscheidungsträger nichts dem Zufall

überlassen wollen (Standard 4.3.2024). In dieser Hinsicht beOndet sich die Islamische Republik Iran laut einer Expertin

in einer "kritischen Übergangsphase" (SWP 19.4.2023). Dass die Präsidentschaftswahlen im Juli 2024

wettbewerbsorientierter ausOelen, als von manchen zu Beginn vorhergesagt (ISPI 27.6.2024) und mit Pezeshkian ein

vom Reformlager unterstützter Kandidat die Wahl gewonnen hat, nachdem ihm eine Kandidatur bei den zuvor

stattOndenden Parlamentswahlen zuerst verweigert und dann erst nach einer persönlichen Intervention Khameneis

erlaubt worden war (FA 16.7.2024), wurde von Beobachtern als Versuch gedeutet, die erwartete niedrige

Wahlbeteiligung zu heben (TWI 18.7.2024; vergleiche EPC 15.7.2024).

Männer, die der schiitischen Mehrheitsgesellschaft angehören, dominieren das iranische politische System, auch wenn

2024 einige Sunniten in politische Ämter ernannt wurden. Iraner, die Angehörige einer nicht-persischen ethnischen

Gruppe oder nicht-schiitischen Religion sind, werden selten in hohe Regierungsämter ernannt und ihre politische

Vertretung bleibt schwach. Frauen sind in der Politik, einschließlich der Regierung, deutlich unterrepräsentiert (FH

2025). Unter-40-Jährige, die etwa drei Viertel der iranischen Bevölkerung ausmachen, waren bislang größtenteils von

jeglicher politischer Partizipation ausgeschlossen. Die politischen Ämter bekleiden vorwiegend Männer der ersten

Generation der Elite der Islamischen Republik (die heute über 70-jährigen Gründungsväter) und der zweiten

Generation (die heute über 60-jährigen Veteranen des Iran-Irak-Kriegs, einschließlich Vertreter der Revolutionsgarden)

(BPB 31.1.2020a).

Proteste

Nachdem viele Iraner in den Wahlen keine Möglichkeit mehr sahen, einen grundlegenden Wandel herbeizuführen,

wandten sie sich aktiveren Formen des Widerstands zu. Sowohl 2017/2018 als auch 2019/2020 gab es landesweite

Proteste großen Ausmaßes, eine Entwicklung, die es seit der Grünen Bewegung 2009 nicht mehr gegeben hatte

(Clingendael 3.6.2024). Im September 2022 löste der Tod der 22 Jahre alten Kurdin Mahsa [Jina] Amini, die zuvor von

der Sittenpolizei aufgrund eines angeblich nicht korrekt getragenen Hijabs in Gewahrsam genommen worden war,

eine hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Dauer beispiellose Welle des Protests und der Solidarität im ganzen Land aus

(UNHRC 19.3.2024; vgl. Clingendael 3.6.2024). Zum Jahreswechsel 2025/2026 kam es erneut zu umfangreichen

Protesten. Kundgebungen und Streiks, die Ende Dezember 2025 im Großen Basar von Teheran anlässlich eines

[erneuten] deutlichen Kursverfalls der iranischen Währung begannen (Zenith 8.1.2026; vgl. Guardian 12.1.2026),

schwollen in den darauJolgenden Tagen zur größten Protestwelle des Landes seit 2022 an, samt Forderungen nach

einem Regimewechsel (Soufan 7.1.2026). Die iranischen Sicherheitsbehörden haben auf alle diese Proteste mit Gewalt

reagiert (TIME 25.1.2026, Clingendael 3.2023, BBC 2.1.2018).Nachdem viele Iraner in den Wahlen keine Möglichkeit

mehr sahen, einen grundlegenden Wandel herbeizuführen, wandten sie sich aktiveren Formen des Widerstands zu.

Sowohl 2017/2018 als auch 2019/2020 gab es landesweite Proteste großen Ausmaßes, eine Entwicklung, die es seit der

Grünen Bewegung 2009 nicht mehr gegeben hatte (Clingendael 3.6.2024). Im September 2022 löste der Tod der 22

Jahre alten Kurdin Mahsa [Jina] Amini, die zuvor von der Sittenpolizei aufgrund eines angeblich nicht korrekt

getragenen Hijabs in Gewahrsam genommen worden war, eine hinsichtlich ihres Umfangs und ihrer Dauer beispiellose

Welle des Protests und der Solidarität im ganzen Land aus (UNHRC 19.3.2024; vergleiche Clingendael 3.6.2024). Zum

Jahreswechsel 2025/2026 kam es erneut zu umfangreichen Protesten. Kundgebungen und Streiks, die Ende Dezember

2025 im Großen Basar von Teheran anlässlich eines [erneuten] deutlichen Kursverfalls der iranischen Währung

begannen (Zenith 8.1.2026; vergleiche Guardian 12.1.2026), schwollen in den darauJolgenden Tagen zur größten



Protestwelle des Landes seit 2022 an, samt Forderungen nach einem Regimewechsel (Soufan 7.1.2026). Die iranischen

Sicherheitsbehörden haben auf alle diese Proteste mit Gewalt reagiert (TIME 25.1.2026, Clingendael 3.2023, BBC

2.1.2018).

Schon die Proteste 2017/2018 und 2019/2020 hatten keine Anbindung zu bestehenden politischen Lagern (Clingendael

3.6.2024). Auch die Proteste ab September 2022 zeichneten sich durch ihre Dezentralität und fehlende Organisations-

und Führungsstrukturen aus (BPB 16.2.2023; vgl. Clingendael 3.2023), wie auch durch die Bedeutung von zivilem

Ungehorsam und Flashmobs als Protestform - insbesondere durch Frauen, die ihr Kopftuch ablegten [Anm.: s. dazu

auch das Kap. Frauen] (BPB 16.2.2023). Vor-Ort-Berichte legen nahe, dass auch die Proteste zum Jahreswechsel

2025/2026 vor allem dezentralisiert, verstreut (HRANA 8.1.2026) und weitgehend führerlos stattfanden (Haaretz

8.1.2026).Schon die Proteste 2017/2018 und 2019/2020 hatten keine Anbindung zu bestehenden politischen Lagern

(Clingendael 3.6.2024). Auch die Proteste ab September 2022 zeichneten sich durch ihre Dezentralität und fehlende

Organisations- und Führungsstrukturen aus (BPB 16.2.2023; vergleiche Clingendael 3.2023), wie auch durch die

Bedeutung von zivilem Ungehorsam und Flashmobs als Protestform - insbesondere durch Frauen, die ihr Kopftuch

ablegten [Anm.: s. dazu auch das Kap. Frauen] (BPB 16.2.2023). Vor-Ort-Berichte legen nahe, dass auch die Proteste

zum Jahreswechsel 2025/2026 vor allem dezentralisiert, verstreut (HRANA 8.1.2026) und weitgehend führerlos

stattfanden (Haaretz 8.1.2026).

Gleichzeitig riefen Anfang 2026 kurdische iranische Parteien [mit Sitz im Irak] (LWJ 15.1.2026; vgl. Guardian 7.1.2026)

wie auch der in den USA lebende Reza Pahlavi, Sohn des 1979 abgesetzten Shahs Reza Pahlavi, zu Kundgebungen auf

(Soufan 7.1.2026; vgl. Guardian 7.1.2026). Nach einem derartigen Aufruf für den 8.1.2026 kam es an diesem wie auch

am darauJolgenden Tag tatsächlich zu besonders umfangreichen (IRWIRE 10.1.2026) bzw. zahlreichen Protesten in

Iran (INSS 18.1.2026), wobei auch schon am 7.1.2026 eine deutlich höhere Anzahl an Protestversammlungen im Land

stattfand, als an den rund zehn Tagen davor oder nach dem 9.1.2026 (INSS 18.1.2026, LOT 17.1.2026) (aufgrund der zu

diesem Zeitpunkt verhängten großQächigen Internetsperre verschlechterte sich die Datenlage dann allerdings auch,

ISW 11.1.2026).Gleichzeitig riefen Anfang 2026 kurdische iranische Parteien [mit Sitz im Irak] (LWJ 15.1.2026; vergleiche

Guardian 7.1.2026) wie auch der in den USA lebende Reza Pahlavi, Sohn des 1979 abgesetzten Shahs Reza Pahlavi, zu

Kundgebungen auf (Soufan 7.1.2026; vergleiche Guardian 7.1.2026). Nach einem derartigen Aufruf für den 8.1.2026

kam es an diesem wie auch am darauJolgenden Tag tatsächlich zu besonders umfangreichen (IRWIRE 10.1.2026) bzw.

zahlreichen Protesten in Iran (INSS 18.1.2026), wobei auch schon am 7.1.2026 eine deutlich höhere Anzahl an

Protestversammlungen im Land stattfand, als an den rund zehn Tagen davor oder nach dem 9.1.2026 (INSS 18.1.2026,

LOT 17.1.2026) (aufgrund der zu diesem Zeitpunkt verhängten großQächigen Internetsperre verschlechterte sich die

Datenlage dann allerdings auch, ISW 11.1.2026).

Während Pahlavi unter manchen Exiliranern eine gewisse Popularität genießt, ist unklar, ob die iranische Bevölkerung

ihn tatsächlich als politischen Führer haben wollen würde (Haaretz 3.10.2025), auch wenn bei den Protesten um den

Jahreswechsel 2025/2026 unter anderem Rufe nach einer Rückkehr der Pahlavi-Monarchie zu hören waren (Guardian

11.1.2026; vgl. Soufan 7.1.2026). Im Oktober 2025 veröJentlichte Recherchen der israelischen Tageszeitung Haaretz

legen nahe, dass Pahlavi von einer Farsi-sprachigen israelischen digitalen BeeinQussungskampagne unterstützt wird,

was nach Angaben eines Iran-Experten das Narrativ Khameneis bekräftigt, Israel und die USA würden Iran wieder zu

einer Monarchie und einem Vasallenstaat machen wollen (Haaretz 3.10.2025). Manche iranische Regierungsvertreter

bezeichneten die Proteste im Jänner 2026 als nächste Phase des Israel-Iran-Krieges, bzw. "Erweiterung des 12-Tage-

Krieges" vom Juni 2025 [Anm.: s. nachfolgender Abschnitt sowie das Kap. Israelische und US-amerikanische AngriJe im

Juni 2025 zu den jüngsten Entwicklungen der iranisch-israelischen Beziehungen, bzgl. möglicher Konsequenzen für

bestimmte Personengruppen in Iran auch das Kap. Angebliche Spione] (ISW 11.1.2026). Dieses Narrativ der

BeeinQussung von Außen - insbesondere Israel - wurde vom iranischen Regime als Rechtfertigung für die bislang

blutigsten Repressionen in seiner Geschichte verwendet (RUSI 19.1.2026).Während Pahlavi unter manchen Exiliranern

eine gewisse Popularität genießt, ist unklar, ob die iranische Bevölkerung ihn tatsächlich als politischen Führer haben

wollen würde (Haaretz 3.10.2025), auch wenn bei den Protesten um den Jahreswechsel 2025/2026 unter anderem

Rufe nach einer Rückkehr der Pahlavi-Monarchie zu hören waren (Guardian 11.1.2026; vergleiche Soufan 7.1.2026). Im

Oktober 2025 veröJentlichte Recherchen der israelischen Tageszeitung Haaretz legen nahe, dass Pahlavi von einer

Farsi-sprachigen israelischen digitalen BeeinQussungskampagne unterstützt wird, was nach Angaben eines Iran-

Experten das Narrativ Khameneis bekräftigt, Israel und die USA würden Iran wieder zu einer Monarchie und einem



Vasallenstaat machen wollen (Haaretz 3.10.2025). Manche iranische Regierungsvertreter bezeichneten die Proteste im

Jänner 2026 als nächste Phase des Israel-Iran-Krieges, bzw. "Erweiterung des 12-Tage-Krieges" vom Juni 2025 [Anm.: s.

nachfolgender Abschnitt sowie das Kap. Israelische und US-amerikanische AngriJe im Juni 2025 zu den jüngsten

Entwicklungen der iranisch-israelischen Beziehungen, bzgl. möglicher Konsequenzen für bestimmte Personengruppen

in Iran auch das Kap. Angebliche Spione] (ISW 11.1.2026). Dieses Narrativ der BeeinQussung von Außen - insbesondere

Israel - wurde vom iranischen Regime als Rechtfertigung für die bislang blutigsten Repressionen in seiner Geschichte

verwendet (RUSI 19.1.2026).

Während die Sicherheitsbehörden zu Beginn hauptsächlich nicht-letale Gewalt gegen Demonstranten einsetzten und

Regierungsvertreter versöhnliche Töne anschlugen, änderte sich dies ab dem 8.1.2026, als die Proteste nach den

Aufrufen von Oppositionsgruppen, darunter Pahlavi, ihren Höhepunkt erreichten (TIME 25.1.2026). Zeitgleich mit der

Verhängung einer weitverbreiteten Internetsperre ab diesem Tag haben die iranischen Behörden die gewaltsame

Niederschlagung der Proteste deutlich intensiviert (REU 12.1.2026; vgl. NYT 11.1.2026), wobei die Anzahl an

Protestteilnehmern, die allein am 8. und 9.1.2026 getötet wurden, nach manchen Angaben im fünfstelligen Bereich

liegt (TIME 25.1.2026; vgl. IRINTL 15.1.2026). Danach haben sich die Proteste spürbar verlangsamt, was auf die

gewaltsamen EingriJe, landesweit massive Präsenz von Sicherheitskräften und Internetsperren zurückgeführt wird

(BAMF 19.1.2026; vgl. ISW 15.1.2026). Dass das iranische Regime die Internetsperre lediglich schrittweise und auch

nicht für alle Iraner vollständig wieder aufheben will, wird von Experten des US-basierten Thinktanks Institute of the

Study of War (ISW) allerdings dahingehend interpretiert, dass es die Möglichkeit eines erneuten Au[ammens von

Protesten weiterhin fürchtet (ISW 17.1.2026). Während die Sicherheitsbehörden zu Beginn hauptsächlich nicht-letale

Gewalt gegen Demonstranten einsetzten und Regierungsvertreter versöhnliche Töne anschlugen, änderte sich dies ab

dem 8.1.2026, als die Proteste nach den Aufrufen von Oppositionsgruppen, darunter Pahlavi, ihren Höhepunkt

erreichten (TIME 25.1.2026). Zeitgleich mit der Verhängung einer weitverbreiteten Internetsperre ab diesem Tag haben

die iranischen Behörden die gewaltsame Niederschlagung der Proteste deutlich intensiviert (REU 12.1.2026; vergleiche

NYT 11.1.2026), wobei die Anzahl an Protestteilnehmern, die allein am 8. und 9.1.2026 getötet wurden, nach manchen

Angaben im fünfstelligen Bereich liegt (TIME 25.1.2026; vergleiche IRINTL 15.1.2026). Danach haben sich die Proteste

spürbar verlangsamt, was auf die gewaltsamen EingriJe, landesweit massive Präsenz von Sicherheitskräften und

Internetsperren zurückgeführt wird (BAMF 19.1.2026; vergleiche ISW 15.1.2026). Dass das iranische Regime die

Internetsperre lediglich schrittweise und auch nicht für alle Iraner vollständig wieder aufheben will, wird von Experten

des US-basierten Thinktanks Institute of the Study of War (ISW) allerdings dahingehend interpretiert, dass es die

Möglichkeit eines erneuten Aufflammens von Protesten weiterhin fürchtet (ISW 17.1.2026).

Eine Analyse der Proteste von 2009 bis 2022 kam zu dem Schluss, dass ein Sturz des Regimes - wie er sowohl 2022

(Clingendael 3.2023) als auch 2025/2026 von Protestierenden gefordert wurde (Soufan 7.1.2026) - unwahrscheinlich

bleibt, solange die

Quelle: Bundesverwaltungsgericht BVwg, https://www.bvwg.gv.at
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